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Abgabe von Deckreisig  
 
Die Städt. Forstverwaltung Donauwörth gibt auch heuer wieder Deckreisig an Privat-
personen ab. 
Treffpunkt ist am Samstag, 03.11.2018 um 09:00 Uhr am Ende der Perchtoldsdorfer 
Straße auf Höhe der Einfahrt „Wildgatter“. 
 
Zur Selbstgewinnung benötigen Sie ein Beil, eine Astschere oder eine kleine Hand-
säge. Für die Einhaltung der Transportvorschriften (Ladungssicherung, usw.) ist je-
der selbst verantwortlich.  
 
 
Termine für die Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförde-
rungsrichtlinien der Stadt Donauwörth 
 
Die Verwaltung weist auf folgende Termine im Zusammenhang mit der Antragstel-
lung für Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien hin: 
31. Oktober 2018 – Zuschüsse für Bauleistungen 
Die Stadt Donauwörth gewährt den Sportvereinen finanzielle oder sachliche Zu-
schüsse zu den Bauleistungen i.S. des § 1 Abs. 1 VOB Teil A. Zuschussfähig sind 
auch angemessene Eigenleistungen der Vereine. 
Aufwendungen für Errichtung, Erneuerung und Erweiterung von Kegelbahnen, Gast-
stätten und deren Einrichtung sind nicht zuschussfähig. 
Die Zuschussanträge müssen jeweils bis 31. Oktober des Vorjahres, für das die 
Mittel beantragt werden, eingereicht sein. 
Die weiteren Regelungen bezüglich der Zuschüsse für Bauleistungen sind in den 
Sportförderungsrichtlinien geregelt. 
 
1. Dezember 2018 – Zuschuss für Vereinsjubiläen 
Den Sportvereinen wird bei Vereinsjubiläen, die durch 25 teilbar sind, auf Antrag ei-
nen Jubiläumsgabe in Höhe von 5,00 € je Jahr gewährt. Der Höchstbetrag der Zu-
wendungen ist auf 1.000,00 € begrenzt. 
Die Anträge sind bis zum 1. Dezember vor dem Jubiläumsjahr mit den entsprechen-
den Unterlagen einzureichen. 
 
Allgemeine Voraussetzungen für die Antragstellung entsprechend der Sport-
förderungsrichtlinien sind: 
Als förderungswürdig werden Sportvereine anerkannt, die nach dem Stichtag (1. Ja-
nuar) des Antragsjahres 
 a) einer  dem Deutschen Sportbund angeschlossenen Organisation angehören, 

b) im Vereinsregister mit dem Sitz Donauwörth eingetragen sind, 



c) mindestens 50 Mitglieder nach der Meldung der Dachorganisation nachweisen kön-
nen und 

 d) einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
  je Mitglied bis einschl. 13 Jahre (Schüler) 12,00 € 
  je Mitglied bis einschl. 17 Jahre (Jugendlicher) 25,00 € 
  je Mitglied ab 18 Jahre (Erwachsener) 50,00 €  erheben. 
 
Wichtiger Hinweis aus den Richtlinien: 
Anträge, die nach dem jeweils genannten Termin eingehen, werden von der Verwal-
tung nicht bearbeitet und den städtischen Gremien nicht vorgelegt.  
 
Die kompletten Sportförderungsrichtlinien finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Donauwörth unter: http://www.donauwoerth.de/de-user-Richtlinien-index.html 
 
 
Satzung über die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes an der 
Neuen Obermayerstraße vom 12.10.2018 
 
Die Stadt Donauwörth erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
die zuletzt durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 
335) geändert worden ist, folgende 

Satzung 
 

§ 1 
Art und Zweck der Einrichtung 

 
Die Stadt Donauwörth betreibt auf einer Teilfläche des Festplatzes an der Neuen 
Obermayerstraße einen Wohnmobilstellplatz als öffentliche Einrichtung zum vo-
rübergehenden Abstellen von Wohnmobilen für touristische Zwecke und damit 
auch zum vorübergehenden Aufenthalt der damit reisenden Personen. Der ge-
naue Standort des Wohnmobilstellplatzes ergibt sich aus der Anlage, die Be-
standteil dieser Satzung ist. 

 
§ 2 

Benutzung 
 
(1) Der Wohnmobilstellplatz dient ausschließlich Besuchern der Stadt Donauwörth 

mit Wohnmobilen zum Abstellen dieser Fahrzeuge und darf somit auch aus-
schließlich von diesen Personen genutzt werden. Der Stellplatz ist nur für ver-
kehrstüchtige und zugelassene Fahrzeuge freigegeben. Nicht zugelassen sind 
insbesondere PKWs, Wohnwagen (Wohnanhänger), Motorräder, Reisebusse, 
Zelte sowie Verkaufsanhänger. Die maximale Aufenthaltsdauer ist je Wohnmobil 
auf 5 Tage beschränkt. Verkehrstüchtige und zugelassene Wohnmobile können 
ohne Voranmeldung abgestellt werden. 

(2) Auf dem Wohnmobilstellplatz werden Anlagen zum Bezug von Frischwasser und 
Strom gegen Gebühr für die Benutzer des Wohnmobilstellplatzes vorgehalten. 



Ferner besteht die Möglichkeit Abwasser über die dort installierte Einrichtung ein-
zuleiten. Zum Zwecke der Entsorgung von Abfällen wird für die Benutzer des 
Wohnmobilstellplatzes ein entsprechender Container bereitgestellt. Anderen Per-
sonen als den berechtigten Nutzern des Wohnmobilstellplatzes im Sinne von Ab-
satz 1 ist die Nutzung der dort befindlichen Anlagen ausdrücklich untersagt. 

(3) Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet. In den Wintermonaten kann bei 
fehlender Auslastung ein Teil des Platzes für PKWs als Parkfläche ausgewiesen 
werden.  

§ 3 
Verhalten auf dem Platz 

 
(1) Das Abstellen der Fahrzeuge hat auf den dazu ausgewiesenen Flächen zu erfol-

gen. Ordnung und Sauberkeit sind Pflicht aller Benutzer. Alle Anlagen und Ein-
richtungen sind schonend zu behandeln. 

(2) Das Aufnehmen von campingähnlichen Aktivitäten  ist untersagt (offenes Feuer, 
Spannen von Wäscheleinen, Waschen und Duschen im Freien etc.). Ebenfalls ist 
jede Art der gewerblichen Tätigkeit auf dem Wohnmobilstellplatz untersagt. 

(3) Mit Rücksicht auf die Anwohner und die übrigen Benutzer des Wohnmobilstell-
platzes sind Lärmbelästigungen zu vermeiden. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 
Uhr dürfen Geräte nur innerhalb des Wohnmobils und in Zimmerlautstärke betrie-
ben werden. 

(4) Hunde und andere Haustiere sind außerhalb der Fahrzeuge auf dem Wohnmobil-
stellplatz stets an der Leine zu halten. Von den Tieren verursachte Verunreini-
gungen sind umgehend zu beseitigen. 

(5) Abfälle sind in begrenzter Tagesmenge in dem hierfür vorgesehenen Abfallcon-
tainer zu entsorgen. Der Abfallcontainer darf ausschließlich von den Besuchern 
des Wohnmobilstellplatzes benutzt werden. Der Stellplatz ist nach der Benutzung 
in einem sauberen Zustand zu verlassen. 

 
§ 4 

Hausrecht 
 

Die Stadt Donauwörth bzw. die von ihr beauftragten Personen üben auf dem Ge-
lände das Hausrecht aus. Die Benutzer des Wohnmobilstellplatzes haben den er-
teilten Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Benutzungssatzung kann die Stadt Donauwörth die erforderlichen Anord-
nungen erlassen, insbesondere auch einen Platzverweis erteilen. Die Vollstre-
ckung der getroffenen Anordnungen richtet sich nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). 

 
§ 5 

Haftung 
 

(1) Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und Verant-
wortung. Der Winterdienst (Räumen und Streuen) auf dem Wohnmobilstellplatz ist 
eingeschränkt. Die Nutzer des Wohnmobilstellplatzes haften für sämtliche schuld-
haft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden. 



(2) Die Nutzer haben keinen Anspruch auf Bereitstellung von Frischwasser und Strom. 
Die Stadt Donauwörth haftet demnach nicht für Schäden, die durch den Ausfall der 
Strom- und/oder Trinkwasserversorgung entstehen. 

(3) Im Bedarfsfall kann die Nutzung der Platzes als Wohnmobilstellplatz vorüberge-
hend eingeschränkt oder aufgehoben werden, ohne dass hieraus ein Ersatzan-
spruch gegen die Stadt Donauwörth abgeleitet werden kann. 

(4) Für sonstige Schäden der Nutzer des Wohnmobilstellplatzes tritt eine Haftung der 
Stadt Donauwörth nur ein, wenn ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten der Stadt Donauwörth oder ihrer Bediensteten nachgewiesen wird. 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer 
a) entgegen § 2 Abs. 1 den Wohnmobilstellplatz auf eine andere als die zugelas-

sene Art und Weise oder länger als 5 Tage nutzt 
b) entgegen § 2 Abs. 2 Anlagen der Wasser- und/oder Stromversorgung ge-

braucht ohne gleichzeitig berechtigter Nutzer des Wohnmobilstellplatzes zu 
sein,  

c) entgegen § 3 Abs. 1 die Ordnung und Sauberkeit auf dem Wohnmobilstellplatz 
nicht wahrt oder Anlagen sowie Einrichtungen nicht schonend behandelt 

d) entgegen § 3 Abs. 2 campingähnliche oder gewerbliche Aktivitäten auf dem 
Wohnmobilstellplatz ausübt 

e) entgegen § 3 Abs. 3 andere Personen in ihrer Ruhe stört 
f) entgegen § 3 Abs. 4 Hunde oder andere Haustiere auf dem Platz nicht an der 

Leine hält oder deren Verunreinigungen nicht umgehend beseitigt 
g) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle an anderer Stelle als in dem vorgesehenen Ab-

fallcontainer entsorgt oder Abfälle in reiseunüblich großen Mengen entsorgt 
h) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle in den Abfallcontainern entsorgt, ohne gleichzeitig 

berechtigter Nutzer des Wohnmobilstellplatzes zu sein. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Donauwörth, den 12.10.2018 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 

 

Anlage zur Satzung über die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes an der Neuen Obermayer-

straße 

 



 



 
Satzung zur Änderung Satzung über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen der Stadt Donauwörth vom 12.10.2018 
 
Die Stadt Donauwörth erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
die zuletzt durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 
335) geändert worden ist, sowie dem Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kin-
derarbeit bei der Grabsteinherstellung vom 02.08.2016 (GVBl. S. 246) folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 

In die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Donauwörth 
vom 26.10.2010 wird ein § 22a eingefügt, der folgenden Wortlaut enthält:  
 

§ 22a Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, 
wenn sie ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Über-
einkommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit (BGBl. 2011 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür ein 
Nachweis gemäß Art. 9 a Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt 
wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungs-
schritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachweises 
gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 
1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

§ 2 
 

Diese Satzung  tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Donauwörth, den 12.10.2018 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 
 
Bürgertelefon 
 

Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
Nr.6 



Stadtbibliothek 
 
Über 35.000 Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspiele, 
Hör-CDs und e-Books) gibt es aus unserem Sortiment  zu  entleihen. Besuchen Sie 
unseren Web-Katalog auf www.donauwoerth.de, dort können Sie rund um die Uhr 
Medien suchen, vorbestellen, Ihr Leserkonto einsehen und Medien selbstständig ver-
längern. 
Auf der Plattform www.onleihe-schwaben.de sehen Sie das umfangreiche digitale 
Angebot in Form von e-Books, e-Audios und e-Papers und können dann ihre ge-
wünschten Titel auf Ihren PC, Tablet oder mp3-Player herunterladen. 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 

 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
 

Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 

 


